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Peter Rinderknecht

In einem Bericht «Altersheime -
Kontrolle und Beschwerderecht» wer-
den einige erstaunliche Tatsachen er-
wähnt. Etwa diese, dass in den Kanto-
nen Graubünden, Glarus und Uri über-

haupt keine gesetzlichen Grundlagen
weder für öffentlich-rechtliche noch
private Heime bestehen oder dass es

in neun Kantonen keine Betriebsbewil-
ligung braucht. Ein gesetzlich veran-
kertes Beschwerderecht für Heimbe-
wohner/innen gibt es lediglich in den
Kantonen Basel-Stadt, Luzern, Neuen-
bürg und Thurgau. Die Kantone Frei-

bürg, Graubünden, Tessin und Wallis
haben überhaupt kein Beschwerde-
recht für Heimbewohner. 19 Kantone
kennen ein «informelles» Beschwerde-
recht - was immer das in der Praxis
heissen mag.

Noch bedenklicher finde ich, dass

erst in 17 Kantonen eine Bewilligung
oder irgendein Fähigkeitsnachweis
zum Führen eines Altersheims nötig ist.

Immerhin, vor 12 Jahren waren es erst
13 Kantone. Bis in etwa 50 Jahren sind
wir vielleicht beim Obligatorium ange-
langt. Dabei gibt es heute Ausbildungs-
gänge der Schweizerischen Heimver-
bände, die mit einem vom Biga aner-
kannten Diplom als «Dipl. Heimlei-
ter/in» abschliessen. Aber wer so etwas

- auf eigene Kosten - macht, ist selber
schuld.

Kein Wunder, dass die Vorurteile und
Ängste vor Heimen noch so weit ver-
breitet sind. Mich wundert nur, dass die
Kantone hier derart passiv zuschauen.
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Probieren Sie einmal, einen Würstli-
stand ohne Bewilligung aufzustellen -
da würden Sie die Gewerbepolizei
schnell kennenlernen. Ein Blinden-
führhund braucht 6-9 Monate Ausbil-
dung! Aber ein Altersheim ist immer
noch vielerorts absolute Privatsache

Immer wieder begegnet man Zei-

tungsberichten, in denen kommunale
oder auch private «Alterswohnungen
mit WEG-Finanzierung» angekündigt
werden. WEG ist die Abkürzung
von «Wohnbau- und Eigentumsförde-
rungs-Gesetz». Dieses ermöglicht vom
Bund verbürgte Hypothekardarlehen
für Mietwohnungen von 90% der

Anlagekosten; gemeinnützige Bauträ-

ger erhalten sogar bis zu 95%. Das tönt
bestechend, weil Gemeinden, Vereine
oder Genossenschaften ohne Finanzie-

rungssorgen Projekte rasch an die Hand
nehmen können.

Aber die defizitäre Bundeskasse
macht keine Geschenke! Die grundver-
billigte Miete steigt alle zwei Jahre um
einen bestimmten Prozentsatz. Sobald
sie die kostendeckende Miete über-

steigt, beginnt die Rückzahlung der
Vorschüsse mit Zins und Zinseszins
während 20-25 Jahren. Für junge Fa-

milien mit steigendem Einkommen

mag das hilfreich sein.

Weniger überzeugend ist das Modell
für Senioren (steigende Krankheitsko-
sten, beim Tod eines Partners gekürzte
Renten, aber laufend steigende Mie-
ten). Zudem: Nur der Erstmieter profi-
tiert von einer verbilligten Neubau-

wohnung. Ein Nachfolger bekommt
eine verteuerte Altwohnung. - Das

musste ich einer Arbeitsgruppe in einer
Gemeinde des Bezirks erklären. Positiv
ist hingegen: Das WEG-Modell zwingt
die Architekten zu altersgerechter und
hindernisfreier Planung.

IVürzlich habe ich einmal die

sprachlichen Schnitzer eines einzigen
Tages gezählt. Die Ernte war erstaun-
lieh. Im Fernsehprogramm wurde die

arme «Gros-smutter» ebenso brutal ge-

trennt wie das «Millionär-stöchter-
chen». In einem Druckerei-Abzug stol-

pere ich über die Stelle: «... dass viele

Gönner selbst noch Eltern und Ver-
wandte für Probleme des Älterwerdens
haben.» Irritiert sehe ich im Manuskript
nach. Natürlich, da stand sinngemäss
«Eltern und Verständnis». Und aus dem
«2. Februar» hatte «der Setzer» (oder
<Datenerfasser>) den «23. Juni» ge-
macht. (An die Ausrede «Computer-
fehler» hat man sich gewöhnt.)

Ganzseitig und zweifarbig behaup-
tet ein Konzern vom neuen Chrysler-
Neon-Modell: «Ein Auto, das die Bezie-

hung vom Mensch zum Automobil neu
definiert.» Zehntausende von Franken
für hochbezahlte Werber und sünd-
teure Inserate werden ausgegeben,
ohne dass einmal jemand den Text
«die Beziehung vom Menschen zum
Auto» laut gelesen hätte. Dann hätte
man den klassischen Schweizer Schnit-
zer gemerkt - die unbewusste Übertra-

gung aus der Mundart. Aber auch in
einem geschätzten Senioren-Magazin
lässt die Mundart grüssen: «Ein erblich
bedingter Bluthochdruck habe ich...
im Griff.» Vor über 50 Jahren pflegte
unser Biologielehrer im Seminar fest-
zustellen: «Sie beherrschen ja der Ak-
kusativ nicht...»

Aber am Niedergang der deutschen
Sprache sind wir nicht unschuldig, dul-
den wir doch in der Schule, in der Kir-
che und fast ganztags in den Massen-
medien ein bequemes «Allerwelts-
Schwyzerdütsch». Und dann wundert
man sich, dass Rekruten Mühe haben,
eine kurze Gebrauchsanweisung zu ver-
stehen. Aber wenn selbst Fernseh-
mitarbeiter Ausländer in Mundart an-
sprechen, wundert einen nichts mehr.

Dos Wort zum Mitne/imen;

Dos schönste Denkmo/, dos e/n
Mensch bekommen kann, steht /'m

Herzen der M/tmenschen.

A/bert Scbwe/tzer
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